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STADT AURICH
LANDKREIS AURICH

2. Änderung

des Bebauungsplanes Nr. 298 „Osterstraße“

Vorschläge
zur Abwägung der im Rahmen

· der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

und der

· der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

eingegangenen Stellungnahmen.

Stand:  14.02.2022

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnah-

men abgegeben.

Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Abwä-

gungsergebnisse der Stadt Aurich zu diesen Stellungnahmen sind aus der nachfolgenden Auf-

stellung ersichtlich.
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EWE Netz GmbH
Stellungnahme vom 02.12.2021

1.
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen
und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. Diese
Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen
(Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich
zu erhalten und dürfen weder beschädigt, über-
baut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet wer-
den. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen
und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch
noch rechtlich beeinträchtigt werden.

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit
einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Än-
derungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anla-
gen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer
Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die ge-
setzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln
der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die ge-
gebenenfalls notwendige Erschließung des Plan-
gebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen
durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall
Versorgungsstreifen bzw. -korridore gemäß DIN
1998 (von min. 2,2 m für die Erschließung mit Te-
lekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gas-
versorgungsleitungen) sowie die Bereitstellung
notwendiger Stationsstellplätze mit ein.

Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbei-
ten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu
tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten,
es sei denn der Vorhabenträger und die EWE
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kosten-
tragung vertraglich geregelt.

2.
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Beden-
ken oder Anregungen vorzubringen.

3.
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planun-
gen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteili-
gen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen
durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispiels-
weise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung
und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen
Bedingungen wesentliche Faktoren.

Abwägung der Stadt Aurich

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

zu 2.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

zu 3.
Der Bitte wird entsprochen.
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noch EWE Netz GmbH
Stellungnahme vom 02.12.2021

4.
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt
und verändern sich dabei. Dies kann im betref-
fenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Ver-
fahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu be-
rücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand
führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle
Anlagenauskunft über unser modernes Verfah-
ren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu
können - damit es nicht zu Entscheidungen auf
Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte
informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über
die genaue Art und Lage unserer zu berücksich-
tigenden Anlagen über unsere Internetseite:
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/ser-
vice/leitungsplaene-abrufen.

Abwägung der Stadt Aurich

zu 4.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr (GB Aurich)
Stellungnahme vom 02.12.2021

1.
Das Plangebiet befindet sich westlich der Bun-
desstraße 72 (B 72), deren Belange die NLStBV-
GB Aurich vertritt. Gegen die o. a. Bauleitplanung
bestehen seitens der NLStBV-GB Aurich im
Grunde keine Bedenken.

2.
Es wirken allerdings Verkehrslärmimmissionen
der B 72 auf den Geltungsbereich ein. Auf diese
Immissionen wurde in Punkt 7.4 der Begründung
eingegangen. Ich weise dennoch darauf hin, dass
der Straßenbaulastträger der vorgenannten klas-
sifizierten Straße von jeglichen Forderungen (ins-
besondere Lärmschutz), die auf die o. a. Bauleit-
planung zurückzuführen sind, freizustellen ist.

3.
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter
Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwaltungsvorschrif-
ten zum BauGB um Übersendung einer Ablich-
tung der gültigen Bauleitplanung.

Abwägung der Stadt Aurich

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

zu 2.
Der Anregung wird gefolgt.

Ein entsprechender Hinweis (Nr. 7) wird nunmehr
in die Planunterlagen aufgenommen.

zu 3.
Der Bitte wird gefolgt.
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OOWV Brake
(Stellungnahme vom 21.12.2021)

Wir nehmen zu der o.g. Änderung des Bebau-
ungsplanes wie folgt Stellung:

1.
Sofern sichergestellt ist, dass durch das geplante
Vorhaben die Versorgungsanlagen des OOWV
weder freigelegt, überbaut, noch sonst in ihrer
Funktion gestört werden, haben wir keine Beden-
ken.

2.
Um Beachtung des DVGW Arbeitsblattes W 400-
1 wird gebeten.

3.
Evtl. Sicherungs- und Umlegungsarbeiten kön-
nen nur zu Lasten des Veranlassers oder nach
den Kostenregelungen bestehender Verträge
durchgeführt werden.

4.
Die Einzeichnung der vorhandenen Versor-
gungsanlagen in dem anliegenden Lageplan ist
unmaßstäblich. Die genaue Lage der Leitungen
gibt Ihnen Dienststellenleiter Herr Henkel von un-
serer Betriebsstelle in Wiesedermeer, Tel.-Nr.:
04948-9180111, in der Örtlichkeit an.

Abwägung der Stadt Aurich

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

zu 2.
Der Bitte wird gefolgt.

zu 3.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

zu 4.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

Landkreis Aurich
Stellungnahme vom 05.01.2022

Mit Schreiben vom 24.11.2021 teilten Sie mir mit,
dass die Stadt Aurich beabsichtigt den Bebau-
ungsplan Nr. 298 durch eine 2. Änderung abzu-
ändern. Gleichzeitig gaben Sie mir die Gelegen-
heit bis zum 07.01.2022 eine Stellungnahme ab-
zugeben. Zu der Bauleitplanung nehme ich wie
folgt Stellung:

1. Brandschutztechnische Belange:

1.1
Als Grundschutzmaßnahme ist eine Löschwas-
sermenge entsprechend der DVGW W 405 von
mind. 1600 l/Min. bzw. 96 m³/Stunde für einen
Zeitraum von mind. 2 Stunden durch die Stadt
Aurich vorzuhalten. Die Versorgungsleitung ist
als Ringsystem zu verlegen.

Abwägung der Stadt Aurich

zu 1.1
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

Ein entsprechender Hinweis (Nr. 8) wird nunmehr
in die Planunterlagen aufgenommen.
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noch Landkreis Aurich
Stellungnahme vom 05.01.2022

1.2
Die Hydranten sind derart zu verorten, dass sie
zu den Gebäuden einen Höchstabstand von max.
150 m nicht überschreiten. Die endgültige Anzahl
und Standorte der Hydranten sind rechtzeitig mit
meinem Brandschutzprüfer des Landkreises Au-
rich und dem zuständigen Stadt- oder Ortsbrand-
meister abzustimmen.

2. Abfallrechtliche- und Bodenschutzfachli-
che Belange:

2.1
Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfälle (z.
B. Baustellenabfälle) unterliegen den Anforde-
rungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
und sind nach den Bestimmungen der Abfallent-
sorgungssatzung des Landkreises Aurich in der
jeweils gültigen Fassung einer ordnungsgemä-
ßen Entsorgung zuzuführen. Hierunter fällt auch
der bei der Baumaßnahme anfallende Bodenaus-
hub, welcher nicht am Herkunftsort wiederver-
wendet wird.

Der Verbleib des Bodenaushubs, der bei Bau-
maßnahmen und der Erschließung anfällt und
nicht am Herkunftsort wiederverwendet wird, ist
vorab mit der Unteren Abfall- und Bodenschutz-
behörde des Landkreises Aurich abzustimmen.
Ggf. sind Beprobungen und Untersuchungen des
Bodenmaterials erforderlich.

2.2
Bei Hinweisen, die auf bisher unbekannte Altab-
lagerungen auf dem Baugrundstück schließen
lassen, ist die Untere Abfall- und Bodenschutzbe-
hörde des Landkreises Aurich unverzüglich in
Kenntnis zu setzen. Die Arbeiten sind unverzüg-
lich einzustellen.

2.3
Sofern es im Rahmen der Bautätigkeiten zu Kon-
taminationen des Bodens kommt, ist die Untere
Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich un-
verzüglich zu informieren. Geeignete Maßnah-
men, die ein weiteres Eindringen in den Boden
oder die Ausbreitung von Schadstoffen verhin-
dern, sind unverzüglich einzuleiten.

Abwägung der Stadt Aurich

zu 1.2
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

Ein entsprechender Hinweis (Nr. 8) wird nunmehr
in die Planunterlagen aufgenommen.

zu 2.1
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

Ein entsprechender Hinweis (Nr. 9) wird nunmehr
in die Planunterlagen aufgenommen.

zu 2.2
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

Ein entsprechender Hinweis (Nr. 9) wird nunmehr
in die Planunterlagen aufgenommen.

zu 2.3
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

Ein entsprechender Hinweis (Nr. 9) wird nunmehr
in die Planunterlagen aufgenommen.
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noch Landkreis Aurich
Stellungnahme vom 05.01.2022

2.4
Die im Zuge von Baumaßnahmen verdichteten
Bodenflächen, die nach Beendigung der Maß-
nahme nicht dauerhaft versiegelt werden, sind
durch Bodenauflockerung (z.B. pflügen, eggen)
in der Form wiederherzustellen, dass natürliche
Bodenfunktionen wieder übernommen werden
können.

2.5
Wenn im Rahmen von Baumaßnahmen Recyc-
lingschotter als Bauersatzstoff eingesetzt werden
soll, hat dieser hinsichtlich des Schadstoffgehalts
die Zuordnungswerte Z 0 der LAGA-Mitteilung 20
„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abfällen - Technische Regeln“
(1997, 2003) zu erfüllen. Ein Einbau von Recyc-
lingschotter mit einem Zuordnungswert > Z 0 bis
≤ Z 2 ist unter Beachtung der Verwertungsvorga-
ben der LAGA-Mitteilung 20 und mit Zustimmung
nach einzelfallbezogener Prüfung durch die Un-
tere Abfall- und Bodenschutzbehörde zulässig.
Die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des
Landkreises Aurich behält sich vor, Nachweise
anzufordern, aus denen hervorgeht, dass die Z 0
Werte der LAGA-Mitteilung 20 eingehalten wer-
den.

3. Raumordnerische Belange:

3.1
Mit Inkrafttreten des Bundesraumordnungspla-
nes Hochwasserschutz (BRPH) am 01.09.2021,
ist dieser nun als raumordnerische Planvorgabe
bei Neuaufstellungen und Änderungen von raum-
bedeutsamen Plänen und Vorhaben zu beach-
ten. Nach Einschätzung meiner Regionalpla-
nungsbehörde hat daher die im Kap. I Ziff. 1.1.
des BRPH festgelegte Risiko-Prüfpflicht zu erfol-
gen. Gem. den Daten des NLWKN zur sturmflut-
bedingten Hochwassergefährdung liegt das Plan-
gebiet außerhalb des potentiell betroffenen Rau-
mes. Sofern der Stadt Aurich jedoch weitere Da-
ten öffentlicher Stellen dazu oder zur Gefährdung
durch Starkregenereignisse vorliegen, wären
diese hier ebenfalls zu beachten.

Gem. Kap. I Ziff. 2.1 sind zudem die Auswirkun-
gen des Klimawandels im Hinblick auf mögliche
Hochwasserereignisse, verursacht durch Küsten-
überschwemmungen oder Starkregenereignisse
zu prüfen. Sofern Daten öffentlicher Stellen zu
Auswirkungen auf den Planungsraum vorliegen,
sind diese in die Planung einzustellen.

Abwägung der Stadt Aurich

zu 2.4
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

Ein entsprechender Hinweis (Nr. 9) wird nunmehr
in die Planunterlagen aufgenommen.

zu 2.5
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

Ein entsprechender Hinweis (Nr. 9) wird nunmehr
in die Planunterlagen aufgenommen.

zu 3.1
Der Anregung wird gefolgt.

Im Kapitel 7.11 der Begründung werden nunmehr
die Aspekte des Hochwasserschutzes behandelt.


